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Regeste

Staatshaftung (Bund)

Erwägungen

E. 1
1.1 Gemäss Art. 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die
Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten
(Verantwortlichkeitsgesetz, VG, SR 170.32) richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den
allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. Nach Art. 31 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das
Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das EFD gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist
nicht gegeben (Art. 32 VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.

E. 1.2
Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am
Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch den
angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen
Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der Verfügung vom
31. Oktober 2011, mit welcher sein Schadenersatzbegehren abgewiesen worden ist, zur
Beschwerde legitimiert.

E. 1.3
Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 und 52 VwVG) ist
demnach einzutreten.

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen
von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des
Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf
Angemessenheit hin (Art. 49 VwVG).

E. 3
3.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 VG haftet der Bund für den Schaden, den ein Beamter in
Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, ohne Rücksicht auf das
Verschulden des Beamten. Die Haftung des Bundes erlischt, wenn der Geschädigte sein



Begehren auf Schadenersatz oder Genugtuung nicht innert eines Jahres seit Kenntnis des
Schadens einreicht, auf alle Fälle nach zehn Jahren seit dem Tage der schädigenden
Handlung des Beamten (Art. 20 Abs. 1 VG). Während die relative Frist von einem Jahr an
die Kenntnis des Schadens anknüpft, läuft die absolute Frist von zehn Jahren ab dem Tag
der schädigenden Handlung und somit unabhängig vom Zeitpunkt des Schadenseintritts
(BGE 136 II 187 E. 7.1 und 7.5). Gewahrt wird die Frist durch die rechtzeitige Eingabe des
Staatshaftungsbegehrens beim EFD (BGE 133 V 14 E. 6). Betreffend die Kenntnis des
Schadens gilt, dass die Frist zu laufen beginnt, wenn der Geschädigte die wichtigen
Elemente seines Schadens kennt, die ihm erlauben, dessen Grössenordnung zu bestimmen
und sein Staatshaftungsbegehren in den wesentlichen Zügen zu begründen, ohne aber
bereits wissen zu müssen, wie hoch dieser ziffernmässig ist (Urteil des Bundesgerichts
2C_956/2011 vom 2. April 2012 E. 3.4; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-2526/2011 vom 7. August 2012 E. 5.1 mit Hinweisen). Bei der relativen einjährigen Frist
von Art. 20 Abs. 1 VG handelt es sich um eine Verwirkungs-, und nicht um eine
Verjährungsfrist (BGE 136 II 187 E. 6, 133 V 14 E. 6, je mit Hinweisen; Tobias Jaag,
Staats- und Beamtenhaftung, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli [Hrsg.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band I, Organisationsrecht, Teil 3, 2. Auflage, Basel 2006,Rz.
183). Wird sie nicht eingehalten, geht der Entschädigungsanspruch daher unter (BGE 126 II
145 E. 2a). Verwirkbare Ansprüche können im Gegensatz zu verjährbaren Ansprüchen
grundsätzlich weder gehemmt, unterbrochen noch erstreckt werden. Sie sind von Amtes
wegen zu berücksichtigen; ist der Staat jedoch Schuldner einer öffentlich-rechtlichen
Forderung, wird - um die Rechtsfolgen des raschen Fristablaufs zu mildern - die
Verwirkung gemäss Art. 20 Abs. 1 VG praxisgemäss nur berücksichtigt, wenn das
Gemeinwesen einen entsprechenden Einwand erhebt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts A-5798/2009 vom 16. Juni 2011 E. 4.4 mit Hinweisen).
3.23.2.1 Soweit der Beschwerdeführer sein Schadenersatzbegehren auf ein im Rahmen der
Liquidation der Spar- und Hypothekenbank Luzern zu Unrecht verrechnetes Guthaben
bezieht, ist zu beachten, dass ihm mit Verfügung zum Kollokationsplan vom 25. Mai 1993
die Verrechnung seiner Guthaben und die vollständige Abweisung als Gläubiger mitgeteilt
wurde. Der vom Beschwerdeführer behauptete Schaden war somit spätestens in diesem
Zeitpunkt bestimmbar, weshalb mit der beinahe 17 Jahre später erfolgten Einreichung des
Staatshaftungsbegehrens am 5. April 2010 die einjährige Frist von Art. 20 Abs. 1 VG
deutlich verpasst und demzufolge - wie die Vorinstanz zutreffend ausführt - ein allfälliger
Anspruch verwirkt war. 3.2.2 Was den geltend gemachten Schadensposten von Fr.
35'000'000.-- anbelangt (angeblich handelt es sich dabei um eine von Ralph Schmid
geleistete und vom ehemaligen Bundesrat Hans-Rudolf Merz als Finanzminister nicht
weitergeleitete Schadenersatzzahlung), ergibt sich aus den Akten, dass der
Beschwerdeführer bereits im Jahr 2007 von einem solchen Schaden ausgegangen ist.
Entsprechend hatte er damals auch ein - erfolglos gebliebenes - gerichtliches Verfahren
gegen Hans-Rudolf Merz angestrengt. Da der Beschwerdeführer demnach bereits im Jahr
2007 Kenntnis vom behaupteten Schaden hatte, war die einjährige Frist von Art. 20 Abs. 1
VG im Zeitpunkt der Einreichung des Staatshaftungsbegehrens am 5. April 2010
abgelaufen und ein allfälliger Staatshaftungsanspruch verwirkt. Soweit der
Beschwerdeführer dagegen einwendet, dass die Verwirkung nicht eintreten könne, solange
die Bankenliquidation nicht abgeschlossen sei, ist dies unzutreffend, weil verwirkbare
Ansprüche grundsätzlich weder gehemmt noch erstreckt werden können (vgl. E. 3.1
hiervor). 3.2.3 Nach dem Gesagten durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht



zum Schluss gelangen, die einjährige Frist von Art. 20 Abs. 1 VG sei mit Einreichung des
Schadenersatzbegehrens am 5. April 2010 versäumt worden und allfällige
Staatshaftungsansprüche seien demzufolge verwirkt.

E. 4
Abgesehen von der eingetretenen Verwirkung ist zu bemerken, dass auf das Vorbringen des
Beschwerdeführers, wonach sein Guthaben im Rahmen der Liquidation der Spar- und
Hypothekenbank Luzern zu Unrecht verrechnet worden sei, im vorliegenden
Staatshaftungsverfahren ohnehin nicht eingegangen werden könnte. Denn die Verrechnung
der Guthaben bildete - wie bereits erwähnt (vgl. E. 3.2.1 hiervor) - Gegenstand der
Verfügung zum Kollokationsplan vom 25. Mai 1993 und wäre entsprechend der
Rechtsmittelbelehrung anfechtbar gewesen. Dass es der Beschwerdeführer seinerzeit
anscheinend unterlassen hatte, das gegen die Verfügung offen stehende Rechtsmittel zu
ergreifen, hat er sich selber zuzuschreiben. Eine nachträgliche Überprüfung der
Rechtmässigkeit der Verfügung und damit ein "Nachholen" der versäumten
Rechtsmittelerhebung ist im vorliegenden Verantwortlichkeitsprozess jedenfalls
ausgeschlossen (vgl. Art. 12 VG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2526/2011 vom
7. August 2012 E. 4.1 mit Hinweisen).

E. 5
Obschon die Beschwerde bereits aus den erwähnten Gründen abzuweisen ist und sich
deshalb Weiterungen erübrigen würden, ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass auch
eine materielle Prüfung des Schadenersatzbegehrens zu keinem anderen Ergebnis führen
würde.

E. 5.1
Voraussetzung für die Haftung des Bundes ist, dass ein Beamter in Ausübung seiner
amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich einen Schaden zugefügt hat (Art. 3 Abs. 1 VG).
Folgende Tatbestandsmerkmale müssen dabei kumulativ erfüllt sein: (quantifizierter)
Schaden, Verhalten (Tun oder Unterlassen) eines Bundesbeamten in Ausübung seiner
amtlichen Tätigkeit, Widerrechtlichkeit dieses Verhaltens sowie adäquater
Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Beamten und dem eingetretenen
Schaden (vgl. zu den Staatshaftungsvoraussetzungen im Allgemeinen BVGE 2010/4 E. 3
mit zahlreichen Hinweisen; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Auflage, Bern 2009, § 62 Rz. 10 ff.; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/
St. Gallen 2010, Rz. 2238 ff.).

E. 5.2
Der Beschwerdeführer hat trotz der vorinstanzlichen Aufforderung, die geltend gemachten
Schadenersatzansprüche zu konkretisieren und zu belegen, nicht substanziiert dargelegt,
inwiefern ihm ein Schaden entstanden sein soll. Soweit seine Ausführungen dazu überhaupt
verständlich sind, basieren sie einzig auf seiner subjektiven Wahrnehmung des
Vorgefallenen und finden keine verlässliche Stütze in den Akten. Abgesehen vom nicht
erbrachten Nachweis eines Schadens ist auch kein haftungsbegründendes Verhalten eines
Bundesbeamten oder einer Bundesbehörde dargetan oder ersichtlich. Wie die Vorinstanz in
diesem Zusammenhang zutreffend erwogen hat, gelten die von Carla del Ponte im Rahmen
des Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer im Jahr 1990 als Staatsanwältin des
Kantons Tessin vorgenommenen Handlungen nicht als solche einer Bundesbeamtin, woran



auch ihre spätere Wahl zur Bundesanwältin nichts ändert. Selbst wenn die pauschalen und
undifferenzierten Vorwürfe gegenüber Carla del Ponte zutreffen würden, wäre deshalb eine
Haftung des Bundes ausgeschlossen. Hinsichtlich der vorausgesetzten Widerrechtlichkeit
ist sodann zu beachten, dass vorliegend kein Eingriff in ein absolutes Recht, sondern bloss
eine Vermögensschädigung in Frage steht. Eine solche wäre indessen nur dann
wiederrechtlich, wenn sie auf einer Verletzung einer Schutznorm beruht, die nach ihrem
Zweck gegen derartige Schäden schützen soll (BGE 132 II 449 E. 3.3; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts A-5588/2007 vom 10. August 2012 E. 8.1 mit Hinweisen). Der
Beschwerdeführer zeigt nicht im Ansatz auf, worin eine Amtspflichtverletzung liegt oder
welche Schutzbestimmung betroffen sein könnte; eine solche ist denn auch nicht zu
erkennen. Da nach dem Gesagten kein widerrechtliches Verhalten eines Bundesbeamten
bzw. einer Bundesbehörde vorliegt und auch kein haftpflichtrechtlich massgebender
Schaden ersichtlich ist, kann schliesslich auch der erforderliche adäquate
Kausalzusammenhang nicht erfüllt sein. Eine Staatshaftung ist demnach - unabhängig von
der ohnehin eingetretenen Verwirkung (vgl. E. 3.2 hiervor) - auch in materieller Hinsicht zu
verneinen.

E. 6
Zusammengefasst ergibt sich, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten
Staatshaftungsansprüche unbegründet sind und die Beschwerde deshalb abzuweisen ist.

E. 7
Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend, weshalb er die
Verfahrenskosten von Fr. 7'500.-- zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 1 ff. des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Unter Verrechnung des geleisteten
Kostenvorschusses von Fr. 15'000.-- sind ihm demzufolge nach Eintritt der Rechtskraft des
vorliegenden Urteils Fr. 7'500.-- zurückzuerstatten.

E. 8
Angesichts seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine
Parteientschädigung (Art. 64 VwVG i.V.m. Art. 7 VGKE).

E. 9
Die nachfolgenden Kopien von Aktenstücken gehen mit dem Urteil ans EFD: - Schreiben
der Vertreterin des Beschwerdeführers an die Instruktionsrichterin vom 27. September 2012
inkl. dort beigelegtes Schreiben des Beschwerdeführers (letzteres ohne Beilagen), -
Schreiben der Vertreterin des Beschwerdeführers an den Präsidenten des
Bundesverwaltungsgerichts vom 27. September 2012 (ohne Beilagen, da diese identisch
sind mit den Beilagen zum obigen Schreiben), - Schreiben des Präsidenten des
Bundesverwaltungsgerichts an die Vertreterin des Beschwerdeführers vom 28. September
2012, - am 9. November 2012 - wohl durch den Beschwerdeführer - dem
Bundesverwaltungsgericht eingereichte Unterlagen, soweit sie das EFD nicht bereits bei
seinen Akten hat.
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